
Arbeitsstunden 
 

 

 

 

Jedes Mitglied ist dazu verpflichtet, 10 Arbeitsstunden im Jahr zu 

leisten.  

 

Ausgenommen sind: 

Ehrenmitglieder, Inaktive Mitglieder, Mitglieder mit externer 

Turnierlizenz, Jugendliche unter 15 Jahren, Erwachsene ab  

65 Jahren und Mitglieder, die durch den Vorstand freigestellt sind. 

  

Pro nicht geleisteter Arbeitsstunde ist eine Ausgleichszahlung in Höhe 

von 10,00 €/Stunde zu leisten. Der Geldbetrag von nicht geleisteten 

Arbeitsstunden gilt als Zahlungsschuld und wird vom Kassenwart 

eingefordert.  

 

Abrechnungszeitraum ist jeweils vom 1. Januar eines Jahres bis zum 

31. Dezember des Jahres. 

 

Die Arbeitsnachweise sind innerhalb eines Monats einzureichen.  

 

Die Arbeitsstunden können beim Turnier sowie bei den Helfertagen 

geleistet werden. Alternativ können anfallende Arbeiten mit dem 

Vorstand abgestimmt werden. 

 

 

 

Köln, den 30.05.2011 

 

 

Der Vorstand 

 

    
 

 

 


